
Landtag von Baden-Württemberg
17. Wahlperiode

Drucksache 17 / 3063
5.8.2022

1Eingegangen: 5.8.2022 / Ausgegeben: 18.8.2022

L a n d t a g s b e s c h l u s s

Der Landtag hat am 4. April 2019 folgenden Beschluss gefasst (Drucksache 
16/5888 Abschnitte II und III): 

II.	 	Die	 zweijährliche	 Berichtspflicht	 der	 Landesregierung	 über	 Subventionen	
nach	den	Beschlüssen	des	Landtags	vom	4.	Juni	1987	und	vom	15.	Februar	
1989 (Drucksache 9/4441 lfd. Nr. I/1 und Drucksache 10/815 lfd. Nr. 2) in 
eine	 unter	 Ziffer	 III	 dargestellte	 Verpflichtung	 zur	 jährlichen	Unterrichtung	
des	 Finanzausschusses	 hinsichtlich	 der	 Förderprogramme	 einschließlich	 der	
Subventionen	zu	modifizieren.

III. Die Landesregierung zu ersuchen,

	 1.	 	den	 Finanzausschuss	 jährlich	 nach	 Ergänzung	 der	 Daten	 des	 Vorjahres	
schriftlich	über	die	Gesamtentwicklung	der	Subventionen	und	Förderpro-
gramme	auf	Grundlage	der	elektronischen	Bereitstellung	der	Daten	im	Ab-
geordneten-Informationssystem zu unterrichten,

	 2.	 	dabei	 die	 Informationen	 nach	 fachlich	 zuständigem	Ressort,	 Fachbereich	
und Leistungsgrund zu untergliedern,

	 3.	 signifikante	Veränderungen	gegenüber	dem	Vorjahr	zu	erläutern	und

	 4.	 die	Information	der	Öffentlichkeit	sicherzustellen.

Mitteilung
der Landesregierung 

Bericht der Landesregierung zu einem Beschluss des Landtags; 
hier:  Bericht über die Finanzhilfen des Landes Baden-Würt-

temberg (Subventionsbericht)

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente

Der Landtag druckt auf Recyclingpapier, ausgezeich-
net mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“.
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B e r i c h t

Mit	Schreiben	vom	4.	August	2022,	Az.:	0405.5-5/3/2,	berichtet	das	Staatsminis-
terium wie folgt:

Bezugnehmend auf den Beschluss des Landtags unterrichtet die Landesregierung 
nach	Abschluss	des	Haushaltsjahres	2021	den	Finanzausschuss	darüber,	dass	die	
Daten	des	Jahres	2021	im	Abgeordneten-Informationssystem	zur	Verfügung	ste-
hen,	sowie	über	die	Gesamtentwicklung	der	Förderprogramme	und	Subventionen.

1.	Begriffliche	und	methodische	Abgrenzung:

a)	Förderprogramme

Der	 Begriff	 der	 Förderung,	 welcher	 der	 Förderdatenbank	 des	 Landes	 zugrunde	
liegt, umfasst alle staatlichen Leistungen an externe Dritte, beispielsweise auch 
Kirchen	oder	soziale	Einrichtungen,	denen	keine	unmittelbare	Gegenleistung	ge-
genübersteht.	 In	der	Förderdatenbank	werden	Förderprogramme	abgebildet.	Ein	
Förderprogramm	 enthält	 alle	 Fördermittelausgaben,	 die	 auf	 Basis	 der	 gleichen	
Zuwendungsrichtlinie, Rechtsgrundlage oder Zielsetzung ausgezahlt werden.

b)	Subventionen

Die Landesregierung legt entsprechend dem Auftrag des Landtags dem Bericht den 
Subventionsbegriff	des	Bundes	im	Sinne	des	§	12	des	Gesetzes	zur	Förderung	der	
Stabilität	und	des	Wachstums	der	Wirtschaft	(StWG)	zugrunde.	Die	vom	Bund	ver-
wendete	Subventionsabgrenzung	konzentriert	 sich	entsprechend	dem	gesetzlichen	
Auftrag	auf	Hilfen	für	private	Unternehmungen	und	Wirtschaftszweige.

Weitere	Erläuterungen	zum	Subventionsbegriff	und	Definitionen	sind	in	Anlage 2 
enthalten.

2.		Gesamtentwicklung	der	Förderprogramme	und	Subventionen
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Bei	 den	 bereinigten	 Gesamtausgaben	 handelt	 es	 sich	 um	 die	 Gesamtausgaben	
ohne	Tilgung	von	Kreditmarktschulden,	Zuführung	an	Rücklagen,	Deckung	von	
Vorjahresfehlbeträgen	und	haushaltstechnischen	Verrechnungen.

Die	Summe	der	Förderausgaben	des	Landes	hat	sich	in	2021	im	Vergleich	zum	
Vorjahr	erhöht	und	beläuft	sich	auf	rund	10,8	Mrd.	Euro.	Der	Anteil	an	den	berei-
nigten	Gesamtausgaben	des	Landes	hat	sich	auf	18,0	%	erhöht.

Bei	 den	 Förderausgaben	 mit	 Subventionscharakter	 ist	 ein	 Anstieg	 um	 rund	 
2,3	Mrd.	Euro	auf	insgesamt	5,3	Mrd.	Euro	im	Jahr	2021	zu	verzeichnen.	Damit	
beläuft	sich	der	Anteil	der	Subventionen	am	Fördervolumen	auf	48,4	%.	Der	An-
teil	der	Subventionen	an	den	Gesamtausgaben	des	Landes	hat	sich	ebenfalls	er-
höht	und	beträgt	im	Jahr	2021	8,7	%.

Die	detaillierte	Sicht	auf	alle	Förderprogramme	und	Subventionen	mit	der	Mög-
lichkeit	der	Analyse	bietet	das	Abgeordneten-Informationssystem	(AIS)	in	elekt-
ronischer	Form.

a)		Signifikante	Veränderungen	bei	den	Förderausgaben	mit	Subventionscharakter:	

Grundsätzlich	 sind	 Veränderungen	 gegenüber	 dem	 Jahr	 2020	 erläutert,	 die	 
1,5	Mio.	Euro	(+/–)	übersteigen	und	mehr	als	20	%	gegenüber	dem	Vorjahr	aus-
machen. 
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b)	Signifikante	Veränderungen	bei	den	Sonstigen	Förderausgaben:

Grundsätzlich	 sind	 Veränderungen	 gegenüber	 dem	 Jahr	 2020	 erläutert,	 die	 
25	Mio.	Euro	(+/–)	übersteigen	und	mehr	als	20	%	gegenüber	dem	Vorjahr	aus-
machen.
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3.	Strukturierung	der	Förderprogramme	und	Subventionen

Grafiken	zur	Strukturierung	der	Förderprogramme	und	Subventionen	finden	sich	
in Anlage 1.

a)	Strukturierung	nach	zuständigem	Ressort

Aufgrund	des	Neuzuschnitts	der	Aufgabenbereiche	zu	Beginn	der	17.	Legislatur-
periode	ging	die	fachliche	Zuständigkeit	einiger	Förderprogramme	bzw.	Subven-
tionen	auf	andere	Ressorts	über.	Um	die	Berichtshistorie	zu	wahren,	werden	diese	
Programme	 in	 den	 Vorjahren	 weiterhin	 unter	 dem	 damals	 zuständigen	 Ressort	
ausgewiesen.	Dies	bringt	es	mit	sich,	dass	als	einmaliger	Effekt	im	Saldo	der	Än-
derung	 in	der	 letzten	Spalte	der	Tabelle	gegebenenfalls	die	gesamten	Ausgaben	
2021	dieser	Programme	enthalten	sind.	Signifikante	Übergänge	gab	es	zwischen	
folgenden Ressorts:
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Signifikante	Veränderungen	bei	der	Höhe	der	Fördermittelausgaben:	

•	 	Die	Erhöhung	des	Saldos	 der	Förderausgaben	 im	Ressortbereich	 des	WM ist 
vor	allem	auf	den	weiteren	Anstieg	der	Unterstützungsmaßnahmen	zurückzu-
führen,	 um	 die	 massiven	 wirtschaftlichen	 Auswirkungen	 der	 Coronapande-
mie	abfedern	zu	können.	Diese	Mittel	stiegen	im	Vergleich	zu	2020	um	rund	 
2,3	Mrd.	Euro	auf	rund	4,7	Mrd.	Euro	an.	Die	Mittel	haben	zugleich	Subven-
tionscharakter. 

	 	Bei	 den	 sonstigen	 Förderausgaben	 sind	 ein	 Anstieg	 bei	 der	 „Förderung	 der	
beruflichen	Weiterbildung“	(+53,4	Mio.	Euro)	und	die	Zunahme	der	„Nettoent-
lastung	durch	den	Wegfall	des	Wohngelds“	(+44,9	Mio.	Euro)	zu	verzeichnen.	

	 	Bei	den	Förderungen	mit	Subventionscharakter	sind	zudem	die	„Förderungen	
im	Tourismusmarketing“	um	15,1	Mio.	Euro	gestiegen,	während	die	Mittel	für	
die	„Umsetzung	des	ESF	im	Bereich	des	WM“	um	2,2	Mio.	Euro	zurückgin-
gen.

•	 	Wesentliche	Veränderungen	sind	im	Bereich	des	MLW	bei	der	„Landeswohn-
raumförderung“	 (+36,7	 Mio.	 Euro,	 zugleich	 Subventionscharakter)	 und	 der	
„Förderung	der	städtebaulichen	Entwicklung“	(–72,0	Mio.	Euro)	zu	beobach-
ten.

•	 	Zu	einem	Anstieg	des	Saldos	der	Förderungen	beim	UM	führen	vor	allem	ei-
ne	Erhöhung	der	Fördermittelausgaben	für	die	„Abwasserbeseitigung“	(+48,5	
Mio.	Euro)	und	 im	Rahmen	der	 „LPR	 (Landschaftspflegerichtlinie)	 inklusive	
PLENUM	und	LEADER“	(+25,6	Mio.	Euro,	davon	+4,3	Mio.	Euro	mit	Sub-
ventionscharakter).	 Das	 Förderprogramm	 „Klimaschutz-Plus“	 trägt	 mit	 einer	
Erhöhung	um	1,7	Mio.	Euro	zur	Zunahme	des	Saldos	bei	den	Förderungen	mit	
Subventionscharakter	bei.

•  Im Ressortbereich des KM	 ist	bei	der	„Bauförderung	Ganztagesschulen“	eine	
Zunahme	(+56,2	Mio.	Euro)	auf	66,7	Mio.	Euro	zu	verzeichnen.

•  Im Bereich des VM	steigt	der	Saldo	der	Förderausgaben	insbesondere	aufgrund	
der	Erhöhung	der	Ausgaben	bei	den	Programmen	„Zuschüsse	für	Verkehrsleis-
tungen	im	SPNV“	(+74,2	Mio.	Euro,	+9,1	%)	und	„Infrastrukturförderung	im	
ÖPNV“	(+23,4	Mio.	Euro).	Dem	steht	ein	Rückgang	bei	der	Förderung	„Eisen-
bahninfrastruktur/Güterumschlag“	(–39,0	Mio.	Euro)	gegenüber.

•  Im Ressortbereich des MLR	ist	die	Zunahme	des	Saldos	der	Subventionen	vor	
allem	 auf	 Erhöhungen	 im	 Entwicklungsprogramm	 Ländlicher	 Raum	 (+13,8	
Mio.	Euro)	zurückzuführen.
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b)	Strukturierung	nach	Fachbereich	(FB)

•	 	Die	Zunahme	der	ausbezahlten	Fördermittel	im	Fachbereich	„Mittelstand und 
Märkte“	gegenüber	dem	Jahr	2020	ist	vor	allem	auf	die	Maßnahmen	zur	Be-
kämpfung	 der	Coronpandemie	 zurückzuführen.	Diese	Mittel	 stiegen	 im	Ver-
gleich	zu	2020	um	rund	2,3	Mrd.	Euro	auf	rund	4,7	Mrd.	Euro	an.	Die	Mittel	
haben	zugleich	Subventionscharakter.

•	 	Im	Fachbereich	„Schulen“	ist	bei	den	Förderungen	ein	Anstieg	bei	„Bauförde-
rung	Ganztagesschule“	(+56,2	Mio.	Euro)	festzustellen.

•	 	Die	Erhöhung	der	Subventionen	im	Fachbereich	„Quartierspolitik“ ist auf ei-
nen	Anstieg	der	Ausgaben	bei	der	„Landeswohnraumförderung“	 (+36,7	Mio.	
Euro)	zurückzuführen.	Der	Rückgang	bei	der	Förderung	„Städtebauliche	Ent-
wicklung“	(–72	Mio.	Euro)	führt	dazu,	dass	der	Saldo	der	Förderausgaben	ins-
gesamt	zurückging.

•	 	Im	FB	Verkehr	steigt	der	Saldo	der	Förderausgaben	insbesondere	aufgrund	der	
Erhöhung	 der	 Ausgaben	 bei	 den	 Programmen	 „Zuschüsse	 für	 Verkehrsleis-
tungen	im	SPNV“	(+74,2	Mio.	Euro,	+9,1	%)	und	„Infrastrukturförderung	im	
ÖPNV“	(+23,4	Mio.	Euro).	Dem	steht	ein	Rückgang	bei	der	Förderung	„Eisen-
bahninfrastruktur/Güterumschlag“	(–39,0	Mio.	Euro)	gegenüber.

•	 	Für	die	Zunahme	des	Saldos	der	Förderausgaben	im	Fachbereich	„Arbeit“	ist	
der	Anstieg	der	„Nettoentlastung	–	Wohngeld“	(+44,9	Mio.	Euro)	maßgebend.

•	 	Unter	den	„Sonstigen Fachbereichen“	zeigen	die	folgenden	Fachbereiche	sig-
nifikante	Veränderungen	bei	den	Subventionen	und	sonstigen	Förderungen:

	 –	 	FB	Fachkräftesicherung	mit	den	Programmen	„Förderung	Berufliche	Wei-
terbildung“	 (+53,4	Mio.	Euro)	und	„Umsetzung	ESF	 im	Bereich	des	WM	
(–2,2	Mio.	Euro	mit	Subventionscharakter).

	 –	 	FB	Wasser und Boden	mit	 dem	Programm	„Abwasserbeseitigung“	 (+48,6	
Mio. Euro).

	 –	 	FB	Digitalisierung	mit	dem	Förderprogramm	„Breitband	Land“	(+29,1	Mio.	
Euro).
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	 –	 	FB	 Tourismus	 mit	 dem	 Programm	 „Förderung	 des	 Tourismusmarketing“	
(+15,1	Mio.	Euro;	Subventionscharakter).

	 –	 	FB	Ländlicher Raum	mit	dem	„Entwicklungsprogramm	Ländlicher	Raum“	
(+20,5	Mio.	Euro,	davon	+13,8	Mio.	Euro	mit	Subventionscharakter).

	 –	 	FB	Naturschutz	mit	 dem	Programm	„LPR	 inklusive	PLENUM	und	LEA-
DER	(+25,6	Mio.	Euro,	davon	4,3	Mio.	Euro	mit	Subventionscharakter).

	 –	 	FB	 Landesforstverwaltung	 mit	 den	 Programmen	 „Nachhaltige	 Bioökono-
mie“	 (+3,8	Mio.	 Euro),	 „Mehrbelastungsausgleich,	 Privatwaldbetreuungs-
förderung	u.	a.“	(+1,7	Mio.	Euro)	und	„Nachhaltige	Waldwirtschaft“	(–5,7	
Mio.	Euro)	–	jeweils	mit	Subventionscharakter.

c)	Strukturierung	nach	Leistungsgrund

Bei	 einer	Aufteilung	 der	 Förderungen	 nach	 dem	Grund	 für	 die	Ausgaben	 zeigt	
sich,	dass	im	Jahr	2021	rund	14	%	(Vorjahr:	19	%)	der	Förderausgaben	aufgrund	
von	Bundesgesetzen	oder	EU-Verordnungen	geleistet	wurden.	Addiert	man	noch	
die	Ausgaben	 der	 Programme	 hinzu,	 bei	 denen	 eine	Co-Finanzierung	mit	 Lan-
desmitteln	erforderlich	ist,	um	EU-	bzw.	Bundesmittel	zu	binden,	dann	entfallen	
darauf	im	Jahr	2021	rund	66	%	(Vorjahr:	59	%).	Bei	den	Subventionen	ergibt	sich	
ein	Anteil	 von	 95	%	 (Vorjahr:	 93	%).	 Bei	 der	Kategorie	 „Land	 komplementär	
–	Erforderlich	um	EU-	bzw.	Bundesmittel	zu	binden“	 ist	zu	beachten,	dass	hier	
auch	die	Co-finanzierten	EU-	und	Bundesmittel	enthalten	sind1. Dieser Kategorie 
sind	die	Fördergelder	des	WM	für	die	Maßnahmen	zur	Bekämpfung	der	Corona-
pandemie zugeordnet.

Förderausgaben,	die	allein	auf	Landesgesetzen	beruhen	oder	ohne	rechtliche	Ver-
pflichtung	 gewährt	werden,	machen	 im	 Jahr	 2021	 einen	Anteil	 von	 rund	 26	%	
(Vorjahr:	31	%)	aus.	Bei	den	Subventionen	ergeben	sich	Anteile	von	rund	5	%	im	
Jahr	2021	und	7	%	in	2020.

_____________________________________

1	 	Diese	EU-	und	Bundesmittel	sind	in	der	Kategorie	„Bundesgesetz	(einschl.	EU-Verordnung)“	
nicht	enthalten,	Dort	sind	nur	Förderprogramme	ausgewiesen,	die	keine	Co-Finanzierung	ent-
halten.
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4.	Hinweise	zu	den	Auswertungsmöglichkeiten	im	AIS

Im	Zuge	der	Änderung	des	Zuschnitts	der	Geschäftsbereiche	der	Ressorts	zu	Be-
ginn	der	17.	Legislaturperiode	kam	es	bei	einzelnen	Förderprogrammen	zu	einem	
Wechsel	der	 fachlichen	Zuständigkeit.	Um	die	Berichtshistorie	zu	wahren,	wer-
den diese Programme in den jeweiligen Bezugsjahren weiterhin unter dem in 
diesem Zeitraum zuständigen Ressort ausgewiesen. Dies bringt es mit sich, dass 
diese	Förderprogramme	bei	Mehrjahresauswertungen	im	AIS	nach	Ressorts	über	
zwei Berichtszeilen, nämlich jeweils unter dem im Bezugsjahr zuständigen Res-
sort,	ausgewiesen	werden.	Wird	speziell	nach	einem	Förderprogramm,	bspw.	der	
„Landeswohnraumförderung“,	gefiltert,	wird	der	Wechsel	der	Zuständigkeit,	hier	
vom	WM	zum	MLW,	direkt	und	anschaulich	erkennbar.

In	 den	 Stammdatenberichten	 „Förderprogramme	 nach	 Handlungsfeldern“	 und	
„Übersicht	Förderprogramme“,	die	anlassbezogen	kontinuierlich	aktualisiert	wer-
den,	sowie	in	den	Programmsteckbriefen	sind	die	Förderprogramme	dagegen	den	
aktuell fachlich zuständigen Ressorts zugeordnet.

Die	Übersichtsberichte	sowie	alle	geeigneten	detaillierten	Berichte	zu	den	Förder-
programmen	und	Subventionen	 stehen	 im	AIS	 als	Mehrjahresberichte	 –	 aktuell	
über	 den	Zeitraum	2019	 bis	 2021	 –	 zur	Verfügung.	Bei	 diesen	Berichten	 kann	
jeweils	in	eine	Einjahressicht	gewechselt	werden,	die	auch	die	Berichte	zu	Jahren	
bereithält,	 die	 vor	 dem	aktuellen	Dreijahreszeitraum	 liegen.	Aus	Gründen	 einer	
benutzerfreundlichen Darstellung erfolgt bei der Mehrjahresbetrachtung eine 
Konzentration auf wesentliche Informationen.
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